
U-31 q 0 der BQiYagen ru d1/1l I1t8no~hjlKhen ProtokeUna deI Natfonakates 
XI. C;e$etzgebuhgsperiode 

dsr Abgao~dnetef'll M e D ~ e Ii"" und Genossen 
an den Herrn Bundesminister> mr Finanzen 9 ' 

betreffend Gebührengeset~ 1 957 0 

.' Aus wirtschaftlichen und sozialen GrUndenwfrd der 
" Wohnu"gsb~l.i aus öffentlichen Mitteln gefördert. Es wurde als richtIg 

und zweet<mäBig erkQrant 9 neben der direkten Forderung auch durch 
E,.h,,'cht~ ... ung:!\)M bai Stauern und Abgaben den Erbauer von Wohn
raum zu untQl""sUJtzen. Leider Ist diese Are der Förderung nicht. 
kOl1sequel,t o So wardei1 zum Beispiel gemäß § 33 Tarifpost 8 des 
Gebm'u"sngt?:sstzes 1957 Da,..tahiinsvel"'t,"ijge von den 'GebUhren tur 
Rechtsgeschäfte ausgenommen 9 wenn Vel"'~"'ä9a über C 8V"lehen von 
E rwel"bs- und WtrtschaftSlgeno~senschaftQn und von Bausparkassen 
an thre Mitgliecar abge$ehllos~en wQC"den. Man st(!)JU sich nun zwangs
'äufig dio Frags p warum flUr- Carlehensverträge mit Erwerbs ... und 
WlrtSlchaftsgenosmensehaften und Bausparkassen' begünsUgt werde". 
nicht Jedoch' gleicharUge [" arlehensvertrligEt anderer K redttuntel"'neh ... 
mu"gen, wenn dte Darlehen fUr dte Erstellung von Wohnhäusern 
oder- E igsntumewohnut1gen verwendet werden ci" 

e Je unterzetchnetet'! Abgeordneten richten daher an den 
Her-I"f'lSundesrnfnf!lt()r fUr Fhumzen die 

S lnd S fe be~en 9 eins Gesetz(uJäradcrung vorzubereiten t wonach 
Vef"trä9a über 0 arlehan von Sp~rkassen und Sanl'(Em' zur F= Inanzfe
f"ung von Klein ... und Mtttelwotlnungen von der Bezahlung der Ver~ 
tf"agsbegOhren ausg;;gnOf\1men werden? 

Wien; 22.h1970 
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